
zeichnet. Also ein Buch für Fachleute. Wer rechtsfähig SINM!  d, jedoch mit Jurisdiktions-
schreibt das entsprechende Buch für die gewalt ausgestattet, also fähig SIM!  d, Juris-
Endverbraucher? diktionsakte zZU setzen, Z Richterkollegien.,

Die utorın macht den Vorschlag, daß die1nzZ Bernhard Liss

vicarıa
potestas iurisdictionis Oordinaria propria TeSp.

einma unterschieden wRCHENRECHT
-SENDORFER MARIANNE, Partikulares und schlägt dafür den erminus potestas
Gesetz und partikularer Gesetzgeber ım SYNO! (collegialis) propria resSp. vicaria

5System des geltenden lateinischen Kirchen- VOT.
Z dieser gründlichen Untersuchung ist derrechts., und Recht 12, Beihefte utforın gratulieren; wäre  ‚ zı wünschen,OAKR, hg. V, Plöchl) Herder, 1a0 diese Überlegungen und Formulierungs-1en 1975 S  rt. lam. Ö DM 16.80 vorschläge bei der evision des kirchlichen

Das I1 Vatikanum hat im Bereich der kirch- Gesetzbuches Beachtung finden.lichen Leitung Dezentralisierungstendenzen LinzGang gesetzt. Damit wurde auch der pPal-
efer Tadauer

+ikularen Gesetzgebung eın wesentlich brei-
terer Raum zugeteilt, als dies bis der ORDETT Eheschließung
Fall EeWECSCN v Der Abschnitt dieser und Geisteskrankheit. Line Darstellung nach

der Rechtsprechung Komana ota.Untersuchung das partikulare (e- Herder, jen 1977. Kart. lamcetz ailgemeinen, dessen erpflichtungs-
bereich, -begründung, -begrenzung, also eine Zu ınem  - wegen seiner Vielschichtigkeit
spröde aterie (aus dem Buch des CIC), a  n  ußerst eliikaten und schwierigen Problem
die aber hier mit wissenschaftlicher Gründ- der kirchlichen Rechtsprechung za die Ehe-
ichkeit, miıt profunder Kenntnis der alten nichtigkeit auf rund von Geisteskrankheit.
Quellen und der einschlägigen Literatur unter geht diesem Fragenkomplex n Hand
die Lupe wird: ] Unterschei- einer Analyse zahlreicher einschlägiger OÖta-
dungen werden eregt, Jermintı VÜüI- Urteile nach. Nach Darlegung der allgemei-
geschlagen. Der nı andelt über den NeE Grunds:  ätze  s& der Rechtsprechung faßt er
partikulären Gesetzgeber und seine recht- die einzelnen Formen geistiger Erkrankun-
iche Stellung, also über die residierenden Bn ınter dem Blickpunkt der Rechtspre-
Bischöfe, die Apostol Vikare und die ApoO- chung der ota ın olgende Abschnitte
stol. Präfekten, SOWIle über den Aufbau des ZUSammen: Schizophrenie, chwachsinn, Ma-
Missionswesens (aus dem Buch des CIC) nisch-depressives Irresein, Paranoia, Progres-
Dazıuı wı eingangs festgestellt, al die i1ve Paralyse, Epilepsie, Mangel innerer
Rechtsstellung der Apostol. Vikare und Präa- Freiheit durch Neurosen, Psychosen
fekten ine Neuordnung erfordere; denn u, dgl., SOWIE Süchtigkeit. In den folgenden
einerseits hätten 61e (päpstliche) Vertreter- Abschnitten wird dem als agegrun im-
amter inne, anderseits stelle c1e der CIC den 111er mehr auftauchenden „Erfüllungsunver-
Residenzialbischöfen gleich; dadurch würden mögen“ breiter Raum gewährt. stellt da-
GCIEe zZzUu Rechtshandlungen befähigt, die e Grundsatz auf Pp'  1e Geisteskrank-

heiten, verschieden 61 auch in UrsacheWidersprüchen führen könnten.
Der Autorin geht <  PS jedo VOr allem B und Symptomatik sein mögen, weisen ur  &s die
die Fragen der Möglichkeit der Delegation irchliche Rechtsprechung ein gemeinsames
der Gesetzgebungsgewalt der Bischöfe hin- Merkmal auf cie müuüssen im Augenblick der
ichtlich der verschiedenen Synoden und VOeTr- Eheschließung die Zurechnungsfähigkeit
schiedenen di:  Ozesanen  H3 Räte, und damit ZU- mindern, laß der Konsens rechtsgültig -  e

mehr gegeben 15'  tll (68) Den Abschluß bildetsammenhängend die rage der Jurisdik- der Exkurs Die Bestellung e1ines Uurators.tion oder Leitungsgewalt der partikularen
Konzilien oder Synoden, auch der Bischofs- Das handliche Bändchen ist nicht für die
konferenz. macht ın dieser Untersuchung breite Öffentlichkeit, söondern erster Lin:;  1e
klar, daß die genannten Strukturen für die Offiziale und Richter in den kirch-
der verschiedenen Synoden und Räte VO! lichen Ehegerichten und für A Lehrer des
derzeit geltenden Kirchenrecht nicht genügend Kirchenrechtes bestimmt. Für alle diese ist  .
erftaßt werden. Aus rechtlicher Sicht stehen eın willkommener un bedeutsamer Beitrag
er Möglichkeiten der Entwicklun und und eine Hilfe, sich auf dem immer stärker
Entfaltung offen. wurde auch der Gter- anwachsenden Gebiet der Psychiatrie besser
reichischen Bischofskonferenz gelegentlich zurechtzufinden und die Urteile in den Ehe-
der estätigung ihrer Stathuten Jahre 197 PTrüzessen auf einer oliden Rechtsgrundlage
durch die römische Bischofskongregation und nach möglichst gesicherten medizinischen

Erkenntnissen £S]llen können. Dabei kannRechtspersönlichkeit verliehen, die ihr „a
den Richtern INn der unteren nNnstanz eıntura Sua  4 nicht zukommt: Gie ist daher rechts-

fähig, fähig, Rechte begründen, (je- YTrost und den Richtern Appellationstri-
cetze zu geben, und »uch jurisdiktionsfähig. bunalen einer Beachtung we:  a sein, daß auch
Daneben gab und gibt kollegiale Organe, iudices per1ti1ssim1ı 1 kirchlichen Höchstge-
die keine Rechtspersönlichkeit besitzen, Q-  r rich:  —& bei dem leichen Krankheitsbil: zu VerTr-
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zeichnet. Also ein Buch für Fachleute. - Wer 
schreibt das entsprechende Buch für die 
Endverbraucher? 
Linz Bernhard Liss 

KIRCHENRECHT 
PESENDORFER MARIANNE, Partikulares 
Gesetz und partikularer Gesetzgeber im 
System des geltenden lateinischen Kirchen­
rechts. (Kirche und Recht 12, Beihefte zum 
ÖAKR, hg. v. W. M. Plöchl) (134.) Herder, 
Wien 1975. Kart. 1am. S 98.-, DM 16.80. 
Das II. Vatikanum hat im Bereich der kirch­
lichen Leitung Dezentralisierungstendenzen 
in Gang gesetzt. Damit wurde auch der par­
tikularen Gesetzgebung ein wesentlich brei­
terer Raum zugeteilt, als dies bis dahin der 
Fall gewesen war. Der 1. Abschnitt dieser 
Untersuchung behandelt das partikulare Ge­
setz im allgemeinen, dessen Verpßichtungs­
bereich, -begründung, -begrenzung, also eine 
spröde Materie (aus dem 1. Buch des OC), 
die aber hier mit wissenschaftlicher Gründ­
lichkeit, mit profunder Kenntnis der alten 
Quellen und der einschlägigen Literatur unter 
die Lupe genommen wird; neue Unterschei­
dungen werden angeregt, neue Termini vor­
geschlagen. Der 2. Abschnitt handelt über den 
partikulären Gesetzgeber und seine recht­
liche Stellung, also über die residierenden 
Bischöfe, die Apostol. Vikare und die Apo­
stol. Präfekten, sowie über den Aufbau des 
Missionswesens (aus dem 2. Buch des CIC). 
Dazu wird eingangs festgestellt, daß die 
Rechtsstellung der Apostol. Vikare und Prä­
fekten eine Neuordnung erfordere; denn 
einerseits hätten sie (päpstliche) Vertreter­
ämter inne, anderseits stelle sie der CIC den 
Residenzialbischöfen gleich; dadurch würden 
sie zu Rechtshandlungen befähigt, die zu 
Widersprüchen führen könnten. 
Der Autorin geht es jedoch vor allem um 
die Fragen der Möglichkeit der Delegation 
der Gesetzgebungsgewalt der Bischöfe hin­
sichtlich der verschiedenen Synoden und ver­
schiedenen diözesanen Räte, und damit zu­
sammenhängend um die Frage der Jurisdik­
tion oder Leitungsgewalt der partikularen 
Konzilien oder Synoden, auch der Bischofs­
konferenz. Sie macht in dieser Untersuchung 
klar, daß die genannten neuen Strukturen 
der verschiedenen Synoden und Räte vom 
derzeit geltenden Kirchenrecht nicht genügend 
erfaßt werden. Aus rechtlicher Sicht stehen 
daher Möglichkeiten der Entwicklung_ und 
Entfaltung offen. So wurde auch der 0ster­
reichischen Bischofskonferenz gelegentlich 
der Bestätigung ihrer Statuten im Jahre 1970 
durch die römische Bischofskongregation 
Rechtspersönlichkeit verliehen, die ihr „na­
tura sua" nicht zukommt; sie ist daher rechts­
fähig, d. h. fähig, Rechte zu begründen, Ge­
setze zu geben, und auch jurisdiktionsfähig. 
Daneben gab und gibt es kollegiale Organe, 
die keine Rechtspersönlichkeit besitzen, nicht 
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rechtsfähig sind, jedoch mit Jurisdiktions­
gewalt ausgestattet, also fähig sind, Juris­
diktionsakte zu setzen, z. B. Richterkollegien. 
Die Autorin macht den Vorschlag, daß die 
potestas iurisdictionis ordinaria propria resp. 
vicaria noch einmal unterschieden werde 
und schlägt dafür den Terminus potestas 
synodalis (collegialis) propria resp. vicaria 
vor. 
Zu dieser gründlichen Untersuchung ist der 
Autorin zu gratulieren; es wäre zu wünschen, 
daß diese Oberlegungen und Formulierungs­
vorschläge bei der Revision des kirchlichen 
Gesetzbuches Beachtung finden. 
Linz Peter Gradauer 

DORDETT ALEXANDER, Eheschließung 
und Geisteskrankheit. Eine Darstellung nach 
der Rechtsprechung der S. Romana Rota. 
(107.) Herder, Wien 1977. Kart. 1am. 
Zu einem wegen seiner Vielschichtigkeit 
äußerst delikaten und schwierigen Problem 
der kirchlichen Rechtsprechung zählt die Ehe­
nichtigkeit auf Grund von Geisteskrankheit. 
D. geht diesem Fragenkomplex an Hand 
einer Analyse zahlreicher einschlägiger Rota­
Urteile nach. Nach Darlegung der allgemei­
nen Grundsätze der Rechtsprechung faßt er 
die einzelnen Formen geistiger Erkrankun­
gen unter dem Blickpunkt der Rechtspre­
chung der S. R. Rota in folgende Abschnitte 
zusammen: Schizophrenie, Schwachsinn, Ma­
nisch-depressives Irresein, Paranoia, Progres­
sive Paralyse, Epilepsie, Mangel an innerer 
Freiheit z. B. durch Neurosen, Psychosen 
u. dgl., sowie Süchtigkeit. In den folgenden 
Abschnitten wird dem als Klagegrund im­
mer mehr auftauchenden „Erfüllungsunver­
mögen" breiter Raum gewährt. D. stellt da­
zu als Grundsatz auf: ,,Die Geisteskrank­
heiten, so verschieden sie auch in Ursache 
und Symptomatik sein mögen, weisen für die 
kirchliche Rechtsprechung ein gemeinsames 
Merkmal auf: sie müssen im Augenblick der 
Eheschließung die Zurechnungsfähigkeit so 
mindern, daß der Konsens rechtsgültig nicht 
mehr gegeben ist" (68). Den Abschluß bildet 
der Exkurs: Die Bestellung eines Kurators. 

Das handliche Bändchen ist nicht für die 
breite Öffentlichkeit, sondern in erster Linie 
für die Offiziale und Richter in den kirch­
lichen Ehegerichten und für die Lehrer des 
Kirchenrechtes bestimmt. Für alle diese ist es 
ein willkommener und bedeutsamer Beitrag 
und eine Hilfe, sich auf dem immer stärker 
anwachsenden Gebiet der Psychiatrie besser 
zurechtzufinden und die Urteile in den Ehe­
prozessen auf einer soliden Rechtsgrundlage 
und nach möglichst gesicherten medizinischen 
Erkenntnissen fällen zu können. Dabei kann 
es den Richtern in der unteren Instanz ein 
Trost und den Richtern in Appellationstri­
bunalen einer Beachtung wert sein, daß auch 
iudices peritissimi im kirchlichen Höchstge­
richt bei dem gleichen Krankheitsbild zu ver-



schiedenen Urteilen kommen können. Die chen aıf E Problem der „Mitwirkung
kirchlichen Richter WIissen für diese Gtudie nichtbischöflicher Gliede: Niemand WIT|  d
dem Vf., der cich darin als Fachmann Fehlentwicklungen der rche bestreiten
weist, gebührenden Dank. (vor und nach dem ‚ONnzZ: oder gar ihnen
Linz Peter Gradauer normatıve Kraft zuschreiben wollen. Aber

ob nicht der Laie doch auf diözesaner, Ja
auf weltkirchlicher Ebene einen „ent-RANDMÜLLER (Hg.), Synodale sprechenden Ort“” en könnte? celbstStrukturen der Kirche. Entwicklung und Pro- hebt die Beteiligung der Laien, freilich „aufbleme. eologie interdisziplinär ihre Weise“, n jenst des Leitens ım 5innAuer, Donauwörth 1977. art. lam. DM des Konzils hervor und versteht die

16.80. Pfarrgemeinde als „entsprechenden Ort des
Das Buch gibt Vorträge wieder, die 1975 Laien nicht „exklusiv“”gehalten wurden. Abgesehen von den 2 etz- Auch waäare  43 fragen, ob nicht die naufgeb-
ten Beiträgen sind die S übrigen interessante bare Verantwortung des Bischofs
historische tudien, die dem synagogalen der Geschichte verschiedene Modifikationen
Ursprung des synodalen Elements der zuläßt. Das Beispruchsrecht (c. 105) des
rche Stemberger) der Vorgeschichte GCIC ist doch wohl eıne gewisse Einschrän-
und Geschichte der ersten 1rı  en Syn- kung der bischöflichen „Erstverantwortung”.oden (J. ischer), der Doppelstruktur des Außerdem können schon bisher Laijen nach
ersten ökumenischen (Reichs-)Konzils Meinung namhafter Kanonisten
Gessel), der Entwicklung der Konzilsidee C. 118 und entsprechenden Entscheiden rö-
überhaupt Ziegenaus), der Entwicklung mischer en Träger von Jurisdiktions-
und andlung des Anspruchs der Allge- vollmacht se1ın, Ja cie konnten schon VOLr dem
meinen Konzile, die Gesamtkirche zZU 1 O- Konzil ıine wenigstens delegierte urisdik-

tionsvollmacht innehaben. Man WIF'! wohlpräsentieren bzw. der Repräsentationsidee
überhaupt Brandmüller), der geistigen all das schwerlich als Taul hinstellen
Herausforderung, die die Reformkonzile im können, sondern vielleicht doch auch nach
15, und 16. e Reich, Zentralgewalt und dem letzten Konzil verschiedene Grade der

parlamentarische Frühformen steliten Verbindung von Weihe- und Jurisdiktions-
Schlosser), dem Konzilsbegriff Martin Luthers vollmacht für möglich halten (vgl Kloster-

Iimmenkötter) und dem Konzilsverständ- INannd, Zur LEeUReN „OUr un! der pastoralen
n1ıs der StTKIırche (L Waldmüller) nachge- Dienste iın der BRD Pastoraltheologische
hen. Intormationen Januar 1978, 31—34; hier
Kez. £ühlt 6i  D mehr für die letzten bei- auch die entsprechenden Belege). Vielleicht

1e die unmittel- hätte 1Ne ausf  ichere Darlegung nochden eiträge zuständig, manches kI  aren  - können.bare Gegenwart betreffen. Forster bietet
einen „Rückblick auf die (semeinsame DyN- Wien Ferdinand Klostermann
ode der Bistümer der BRD” miit einem 11=-
en Ausblick auf ‚„‚nachsynodale Aufgaben“; WOLFGANG, Aspekte der
dabei könnte z woh manches etwas kri- Mitverantwortung ın der Kirche. Möglich-
tischer sehen (etwa 164 Aymans keiten und Grenzen einer Mitwirkung der
flektiert m nschluß an die „Gemeinsame ubigen an Entscheidungen des 1r  en
Synode der Bistümer in der BRD”, &'  ber Amtes innerhalb der katholischen rche.
„Konzilbleibendes und Veränderliches im (125.) Auer, Donauwörth 1977. Efalin, D

9_80.kirchlichen Synodalwesen“, Er leitet zunächst
Das auf einer Dissertation eruhende Werkdie Grundbestimmungen der Synoden oder

Konzile Aus$s der Ekklesiologie des IL Vati- mO:  chte einen Beitrag ZU[X[ sachgemäßen Ein-
kanums ab (Synode als Funktion der COMmM- ordnung der verschiedenen kontroversen
MUn10 ecclesiarum, als Institution der Standpunkte zu den Mitverantwortungsmög-
ischöflichen Kollegialität und als Funktion lichkeiten der Laien 4l den Entscheidungen

potestas, nämlich als „iInstrument des kirchlichen Amtes eisten. Die Tatsache,
des ischöflichen Leitungsdienstes, ın dem daß das Il Vatikanum aufgrun| des tTra-
auf kollegiale Weise ischöfliche Vollmacht genden Gedankens dem einen olk Got-
geübt wird“) Leider S die Behandlung tes War die grundsätzliche Möglichkeit der
der „modernen Synodalformen“ (Bischofs- Teilhabe der Laien den \mtern Christi
synode und Bischofskonferenz) und der „Mit- ausgesprochen, konkretere Möglichkeiten
wirkung nichtbischöflicher Glieder des Got- 1y  k beim priesterlichen und prophe-
tesvolkes 1m Synodalwesen“ etwas knapp tischen Amt aufgezeigt, bei der Teilhabe
n  . erne h  Äätte  e m Näheres erfahren ZUrE der Laien Leitungsauftrag ber
Besorgnis des Kirchenrechtlers über die Weltdienst der Laien gesprochen hat, recht-
„ständig anwachsende Aktivit:  a  x  t” der Bi- fertigt einerseits die Darstellung der grund-
schofskonferenzen (201); denn ©5 kann auch sätzlichen konziliaren Lehre der Teil-
nach dem Il Vatikanum noch Jegitime Wei- habe der Laien amtskirchlichen Entschei-
terentwicklungen geben und manche „Rechts- dungen, andererseits ber auch die Darle-
lage” läßt sich ändern. AÄhnliche h}ragen ta1ı- gun_n!| der beträchtlichen Weiterentwicklung

307

schiedenen Urteilen kommen können. Die 
kirchlichen Richter wissen für diese Studie 
dem Vf ., der sich darin als Fachmann er„ 
weist, gebührenden Dank. 
Linz Peter Gradauer 

BRANDMOLLER WALTER (Hg.), Synodale 
Strukturen der Kirche. Entwicklung und Pro­
bleme. (Theologie interdisziplinär 3) (208.) 
Auer, Donauwörth 1977. Kart. 1am. DM 
16.80. 
Das Buch gibt Vorträge wied~r, die 1975 
gehalten wurden. Abgesehen von den 2 letz­
ten Beiträgen sind die 8 übrigen interessante 
historische Studien, die dem synagogalen 
Ursprung des synodalen Elements in der 
Kirche (G. Stemberger) der Vorgeschichte 
und Geschichte der ersten kirchlichen Syn­
oden (J. A. Fischer), der Doppelstruktur des 
ersten ökumenischen (Reichs-)Konzils (W. 
Gessel), der Entwicklung der Konzilsidee 
überhaupt (A. Ziegenaus), der Entwicklung 
und Wandlung des Anspruchs der Allge­
meinen Konzile, die Gesamtkirche zu re­
präsentieren bzw. der Repräsentationsidee 
überhaupt (W. Brandmüller), der geistigen 
Herausforderung, die die Reformkonzile im 
15. und 16. Jh. an Reich, Zentralgewalt und 
an parlamentarische Frühformen stellten (H. 
Schlosser), dem Konzilsbegriff Martin Luthers 
(H. Immenkötter) und dem Konzilsverständ­
nis der Ostkirche (L. Waldmüller) nachge­
hen. 
Rez. fühlt sich mehr für die letzten bei­
den Beiträge zuständig, die die unmittel­
bare Gegenwart betreffen. K. Forster bietet 
einen „Rückblick auf die Gemeinsame Syn­
ode der Bistümer der BRD" mit einem kur­
zen Ausblick auf „nachsynodale Aufgaben"; 
dabei könnte man wohl manches etwas kri­
tischer sehen (etwa 164 f). W. Aymans re­
flektiert im Anschluß an die „Gemeinsame 
Synode der Bistümer in der BRD", über 
„Konzilbleibendes und Veränderliches im 
kirchlichen Synodalwesen". Er leitet zunächst 
die Grundbestimmungen der Synoden oder 
Konzile aus der Ekklesiologie des II. Vati­
kanums ab (Synode als Funktion der com­
munio ecclesiarum, als Institution der 
bischöflichen Kollegialität und als Funktion 
der sacra potestas, nämlich als „Instrument 
des bischöflichen Leitungsdienstes, in dem 
auf kollegiale Weise bischöfliche Vollmacht 
geübt wird"). Leider fällt die Behandlung 
der „modernen Synodalformen" (Bischofs­
synode und Bischofskonferenz) und der „Mit­
wirkung nichtbischöflicher Glieder des Got­
tesvolkes im Synodalwesen" etwas knapp 
aus. Gerne hätte man Näheres erfahren zur 
Besorgnis des Kirchenrechtlers über die 
,,ständig anwachsende Aktivität" der Bi­
schofskonferenzen (201); denn es kann auch 
nach dem II. Vatikanum noch legitime Wei­
terentwicklungen geben und manche „Rechts­
lage" läßt sich ändern. Ähnliche Fragen tau-

dten auf zum Problem der „Mitwirkung 
nichtbisdtöflidter Glieder''. Niemand wird 
Fehlentwicklungen in der Kirdte bestreiten 
(vor und nach dein Konzil) oder gar ihnen 
normative Kraft zusdtreiben wollen. Aber 
ob nicht der Laie dodt auf diözesaner, ja 
selbst auf weltkirchlicher Ebene einen „ent­
spredtenden Ort'' haben könnte? A. selbst 
hebt die Beteiligung der Laien, freilidt „auf 
ihre Weise", am Dienst des Leitens im Sinn 
des Konzils hervor (204) und versteht die 
Pfarrgemeinde als „entspredtenden Ort des 
Laien" nicht „exklusiv" (205). 
Audt wäre zu fragen, ob nidtt die unaufgeb­
bare Verantwortung des Bisdtofs im Lauf 
der Geschichte verschiedene Modifikationen 
zuläßt. Das Beispruchsrecht (c. 105) des 
CJC ist dodt wohl eine gewisse Einsdträn­
kung der bisdtöflichen „Erstverantwortung". 
Außerdem können schon bisher Laien nach 
Meinung namhafter Kanonisten entgegen 
c. 118 und entsprechenden Entscheiden rö­
mischer Behörden Träger von Jurisdiktions­
vollmacht sein, ja sie konnten schon vor dem 
Konzil eine wenigstens delegierte Jurisdik­
tionsvollmacht innehaben. Man wird wohl 
all das schwerlich als Mißbrauch hinstellen 
können, sondern vielleicht doch auch nach 
dem letzten Konzil verschiedene Grade der 
Verbindung von Weihe- und Jurisdiktions­
vollmacht für möglich halten (vgl. F. Kloster­
mann, Zur neuen „Ordnung der pastoralen 
Dienste" in der BRD: Pastoraltheologische 
Informationen 6. Januar 1978, 31-34; hier 
auch die entsprechenden Belege). Vielleicht 
hätte eine ausführlidtere Darlegung noch 
mandtes klären können. 
Wien Ferdinand Klostermann 

OBERRÖDER WOLFGANG, Aspekte der 
Mitverantwortung in der Kirche. Möglidt­
keiten und Grenzen einer Mitwirkung der 
Gläubigen an Entscheidungen des kirdtlichen 
Amtes innerhalb der katholisdten Kirche. 
(125.) Auer, Donauwörth 1977. Efalin, DM 
9.80. 

Das auf einer Dissertation beruhende Werk 
möchte einen Beitrag zur sachgemäßen Ein­
ordnung der versdtiedenen kontroversen 
Standpunkte zu den Mitverantwortungsmög­
lichkeiten der Laien an den Entscheidungen 
des kirchlichen Amtes leisten. Die Tatsache, 
daß das II. Vatikanum aufgrund des tra­
genden Gedankens von dem einen Volk Got­
tes zwar die grundsätzliche Möglichkeit der 
Teilhabe der Laien an den Ämtern Christi 
ausgesprochen, konkretere Möglichkeiten 
aber nur beim priesterlichen und prophe­
tischen Amt aufgezeigt, bei der Teilhabe 
der Laien am Leitungsauftrag aber nur vom 
Weltdienst der Laien gesprochen hat, recht­
fertigt einerseits die Darstellung der grund­
sätzlichen konziliaren Lehre von der Teil­
habe der Laien an amtskirchlichen Entschei­
dungen, andererseits aber auch die Darle­
gung der beträchtlidten Weiterentwicklung 
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